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- Der Wahlleiter -

Wahlen der Studierendenvertreter zu Akademischem Senat und Fakultätsräten am 11. Mai 2011
- WAHLBEKANNTMACHUNG -

WAHLGRUNDSÄTZE (§ 7 WahlO)

Die Gremienwahlen finden als unmittelbare, freie, gleiche und ge​hei​me Wahlen statt. Sie werden als Urnenwahl nach den Grundsät​zen der per​sonali​sier​ten Ver​hältnis​wahl durchgeführt. Briefwahl ist möglich. Jeder Wähler hat für die Wah​len zum Akademischen Senat und Fakultätsrat so ​viele Stim​men, wie Mitglieder seiner Gruppe im jeweiligen Wahl​kreis zu wählen sind. Stim​menhäu​fung ist zugelassen. Nä​he​res re​gelt die Wahlordnung der Hochschule Wismar (Wah​lO).

WAHLRECHT (§ 5 WahlO), WÄHLERVERZEICHNISSE (§ 17 WahlO)

Wählen kann nur, wer in den Wählerverzeichnissen aufgeführt ist. Weiterhin kann das Wahl​recht nur in jeweils einer Mitgliedergruppe und nur in einer Fakultät ausgeübt werden. Die Wähler​verzeichnisse liegen in der Zeit vom 23.03. bis 13.04.2011 im Wahlamt und in den Fakultäten zur Einsichtnahme aus. Je​des Mit​glied der Hochschule, das die Wähler​verzeich​nisse für un​richtig oder unvoll​stän​dig hält, kann bis zum 13.04.2011 schrift​lich die Berich​ti​gung beantra​gen.

WAHLVORSCHLÄGE (§§ 18 - 21 WahlO)

Die Wahlvorschläge müssen bis 30.03.2011 im Wahlamt eingegangen sein. Nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge werden berücksichtigt.

Beim Einreichen ist folgen​des zu be​ach​ten:

1. Wahlvorschläge sind auf amtlichen Formularen beim Wahlamt einzureichen und sollen durch eine besondere Bezeichnung gekennzeichnet sein. Formulare für Wahl​vorschläge sind im Wahl​amt und in den Fakultäten erhältlich.

2. Wahlvorschläge sind getrennt nach Gremien und Gruppen zu er​stel​len. Bei der Gruppe der Hochschullehrer ist die Ein​teilung in Wahlkreise für die Wahl zum Akademischen Senat zu be​ach​ten. Für die Wahl der Fakultätsräte wird die gemeinsame Gruppe der Mitarbeiter gebildet. Die Anzahl der zu wäh​len​den Ver​treter ergibt sich aus der Anlage.

3. Für die Wahl in dasselbe Gremium darf ein Wahlberechtig​ter nicht auf mehreren Listen und nicht auf einer Liste mehrfach kandidieren.


4. Listen mit nur einem Bewerber werden bei der Verhältniswahl als Vorschlag zugelas​sen.

5. Gewählt werden kann nur, wer in einen Wahlvorschlag seiner Gruppe aufgenommen worden ist.

Die vorläufige Gesamtliste der Wahlvorschläge liegt vom 06. bis 13.04.2011 im Wahl​amt zur Einsichtnahme aus. Die endgültige Ge​samtliste wird nach dem 13.04.2011 be​kannt ​gege​ben.

Briefwahl (§ 22 Wah​lO)

Die Wahlunterlagen werden auf Anforderung bis spätestens am 04.05.2011 unmittelbar an die Wahlberechtigten ab​ge​sandt. Bei Erhalt von unrichtigen oder un​voll​ständigen sowie bei Verlust von Wahlunter​lagen können beim Wahlamt Ersatzwahlunterlagen beantragt werden.

STIMMABGABE (§ 23 WahlO)

Die Stimmabgabe erfolgt mit amtlichen Stimmzetteln am 11.05. 2011, 09.00 - 15.00 Uhr: 

a) Wismar - Hauptgebäude, Raum 118

b) Außenstelle Warnemünde, Raum 2364
Bei Briefwahl muss der Wahlbrief dem Wahlamt am 11.05.2011 bis 15.00 Uhr zuge​gan​gen sein durch:

· die Hauspost der Hochschule,
· die Deutsche Post AG o.a. (freigemacht) oder
· die Abgabe im Wahlamt.

STIMMAUSZÄHLUNG (§ 24 WahlO)

Die Auszählung der Stimmen ist hochschulöf​fent​lich und findet am 12.05.2011 von 09.00 - 12.00 Uhr im Haupt​gebäu​de, Raum 118 statt.

WAHLERGEBNIS (§§ 26, 28 WahlO)

Das vorläufige Wahlergebnis wird unmittelbar nach Feststellung und das endgültige Wahlergebnis nach dem 01.06.2011 im "Hochschulanzeiger" und durch Aushänge veröffentlicht.
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